
    

 

 

Zusatzvereinbarung zum Mietvertrag:                                                    
 
 
für Mietfahrzeuge, die für den Transport von Frischdienst- und Gefrierwaren bestimmt sind. 
 
Der Mieter des Fahrzeuges haftet, unabhängig von den übrigen Vertragsbedingungen, für jeden Schaden, der durch 
ihn oder einer von ihm beauftragten Person fahrlässig, grobfahrlässig oder vorsätzlich am Kühlaggregat oder direkt 
mit diesem im Zusammenhang stehenden weiteren Aggregaten oder dem Kühlraum selbst verursacht wird. 
 
Für die Beschädigung der Kühlaggregate, des Kühlauf- oder -ausbaus und damit im Zusammenhang stehenden 
Schäden bietet der Vermieter auch keine Reduzierung der Schadenersatzpflicht an im Sinne einer 
Kaskoversicherung. 
 
Die im Mietvertrag zu vereinbarende Kaskoversicherung bezieht sich ausschließlich auf das Fahrzeug nebst 
Zubehör ohne Kühlaggregat und Aus-/Aufbau. 
 
Der Vermieter bemüht sich, Fehler oder Störungen an dem Kühlaggregat und Kühlaufbau zu vermeiden oder 
umgehend beheben zu lassen. Sollte eine Störung zu einem Ausfall des Kühlaggregates führen und infolgedessen 
die zu transportierende Ware einen Schaden erleiden, so haftet der Vermieter nur, wenn der Ausfall der Kühlleistung 
auf ein grobfahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Vermieters zurückzuführen ist. 
 
Der Vermieter übernimmt insbesondere keine Haftung für Folgeschäden oder Ansprüche Dritter, die mit der Haftung 
in derartigen Fällen im Zusammenhang steht und nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Vermieters beruht. 
 
Bei Störungen der Kühlanlage ist sofort Rücksprache mit dem Vermieter oder einer anderen AVIS-Vermietstation 
geboten und Weisungen einzuholen, wie weiter verfahren werden soll. (AVIS Notdienst- bzw. Notdienst Kühltechnik 
Telefonnummer & Anschrift befinden sich in den Fahrzeugpapieren.) 
 
Für den Fall, dass eine AVIS-Station oder der Vermieter selbst nicht erreichbar sein sollte, hat der Mieter 
angemessene Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 
 
Mit der Unterschrift der Bedingungen erkennt der Mieter diese an und verpflichtet sich entsprechend zu verfahren.   
Weiterhin bestätigt der Mieter auch, dass er bei Übergabe des Fahrzeuges eine Einweisung zum Kühlaggregat und 
auch zum Fahrzeug erhalten hat. 
 
 
 
Datum und Unterschrift des Mieters: _____________________________________________ 
 

 


